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Professor Dr. Roland Schwarze, Universit�t Hannover*
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THEMATIK Allgemeines Vertragsrecht

SCHWIERIGKEITSGRAD Referendarsexamensklausur

BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden

HILFSMITTEL BGB

n SACHVERHALT
Die Studenten Xaver (X) und Yvonne (Y) leben in einer Wohngemeinschaft. X ist begeisterter

Teilnehmer von Internet-Auktionen des Auktionsanbieters »Emarket«. Dabei interessiert er sich vor

allem f�r Porzellan der Manufaktur F�rstenberg. Er nutzt seine profunden Kenntnisse, um F�rsten-

berg-Porzellan (zumeist aus Haushaltsaufl�sungen) weit unter Marktwert zu kaufen. Manches beh�lt

X f�r sich, manches verkauft er weiter.

Bevor sich X am Ende der Vorlesungszeit auf einen Abenteuerurlaub in die Anden begibt, bittet er

Y, w�hrend seines Urlaubs »Stallwache« zu halten und das Auktionsgeschehen zu beobachten. Auf

einen Zettel schreibt X der Y die Geschirre und H�chstpreise auf, an deren Erwerb er Interesse hat,

darunter das 21teilige Tafelgeschirr »Jazz« in schwarz, zu einem »H�chstpreis bis zu 400 E«. Y soll

mit 10 % eines etwaigen Gewinns am Weiterverkauf f�r ihre M�he belohnt werden.

Einige Tage sp�ter st�ßt Y bei Durchsicht der Angebote auf der »Emarket«-Internetseite auf ein

Angebot des R�bensam (R), der ein »21 tlg. Tafelgeschirr Jazz der Manufaktur F�rstenberg« zu

einem »Mindestgebot von 400 E« anbietet. R hat das Geschirr von seiner verstorbenen Großmuter

geerbt und hat sich auf Anraten eines Freundes dazu entschlossen, die M�glichkeit einer Internet-

auktion zu nutzen. Nachdem sich Y mit einem Blick auf den Zettel davon �berzeugt hat, dass es sich

um ein von X gesuchtes Geschirr handelt, bietet sie sogleich unter ihrem Namen, mit dem sie bei

»Emarket« als Mitglied angemeldet ist, 400 E und wird bis zum Ablauf der Auktionszeit auch nicht

mehr �berboten. Y war durchaus aufgefallen, dass R keine Angabe �ber die Farbe des Geschirrs

gemacht hatte, und sie wusste, dass es das Geschirr »Jazz« in sechs unterschiedlichen Farben gibt,

hatte aber wegen des kurz bevor stehenden Ablaufs der Auktionsfrist nicht mehr die Zeit, bei R per

Email nachzufragen.

Kurz nach Beendigung der Auktion setzt sich R telefonisch mit Y in Verbindung, um die Lie-

ferung abzusprechen. Y kl�rt R dar�ber auf, dass nicht sie, sondern X der K�ufer sei. R erkl�rt, das sei

ihm gleich. Er erkl�rt sich ferner damit einverstanden, das Geschirr anzuliefern, wenn X aus dem

Urlaub zur�ck ist. Y und R vereinbaren einen Termin, zu dem R das Geschirr liefern und X in bar

bezahlen soll. Y informiert den X bei seiner R�ckkehr aus dem Urlaub �ber den Termin und den

Kaufpreis.

Als R zum verabredeten Zeitpunkt mit dem Geschirr erscheint, stellt sich heraus, dass das

Geschirr blau ist. X lehnt die Abnahme ab. R besteht darauf, dass X oder Y das Geschirr abnehmen

und bezahlen m�ssten. Da X sich weiterhin weigert, nimmt R das Geschirr wieder mit. Auf dem

R�ckweg ger�t er infolge einer leicht �berh�hten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landet

im Straßengraben. Das Geschirr wird dabei trotz ordnungsgem�ßer Verpackung und Verfrachtung

zerst�rt. Y, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht in der Wohnung anwesend war, erkl�rt, nachdem

sie von der blauen Farbe erfahren hat, gegen�ber R, es liege ein Irrtum vor und sie werde das

Geschirr unter keinen Umst�nden abnehmen.

X hatte das Geschirr bereits vor dem Liefertermin f�r 600 E an Z als »21 teilg. Tafelgeschirr

Jazz/F�rstenberg in schwarz« weiterverkauft.

Nunmehr verlangt R von X oder Y Zahlung von 400 E.

Z verlangt von X Schadensersatz in H�he von 300 E: Ohne den Vertragsschluss mit X h�tte er ein

vergleichbares Geschirr von einem anderen Anbieter zum Preise von 400 E erworben. Der Markt-

wert eines blauen Geschirrs betrage 700 E.

X wiederum verlangt von Y Schadensersatz in der H�he, in der er wom�glich Z haftet, ferner in

H�he von 200 E f�r den entgangenen Gewinn aus dem Vertrag mit Z.

* Der Autor ist Inhaber eines Lehrstuhls f�r Zivil- und Arbeitsrecht an der Leibniz Universit�t Hannover.

** Der Fall wurde als Aufsichtsarbeit in der Nieders�chsischen Ersten Staatspr�fung gestellt. Von 64 Teilnehmern wurden folgende Ergebnisse

erzielt: sehr gut: 1,56 % gut: 0 %; vollbefriedigend: 6,25 %; befriedigend: 18,75 %; ausreichend: 31,25 %; mangelhaft: 40,63 %; unge-

n�gend: 1,56 %.
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Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass nach den wirksamen und f�r R, X und Y verbindlichen

Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen von »Emarket« das Ausstellen der Ware auf der Auktions-

Webseite von »Emarket« ein verbindliches Angebot enth�lt und das H�chstgebot die Annahme

darstellt. (Der Bearbeitungshinweis soll die Problematik ausklammern, wie der Vertragsschluss nach

den AGB des Auktionshauses zu konstruieren ist und welche Wirksamkeitsprobleme sich hinsicht-

lich der AGB ergeben k�nnen; dazu BGH NJW 2002, 363; BGH NJW 2005, 53.)

1. Kann R von X oder Y Zahlung von 400 E verlangen?

2. Kann Z von X Schadensersatz verlangen?

3. Kann X von Y Schadensersatz verlangen?

n L�SUNG

n 1. FRAGE

1. TEIL: ANSPR�CHE DES R GEGEN X

A. ANSPRUCH DES R GEGEN X AUF ZAHLUNG VON 400 E AUS KAUFVERTRAG GEM�SS
§ 433 II BGB

R k�nnte gegen X einen Anspruch auf Zahlung von 400 E aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB

haben.

I. Zustandekommens eines Kaufvertrages zwischen R und X
Zwischen R und X m�sste ein Kaufvertrag �ber das Geschirr zustande gekommen sein. Erforderlich

daf�r ist eine Einigung zwischen R und X gem. §§ 145 ff. BGB.

1. Angebot des R

Im Anbieten des Porzellangeschirrs im Internet liegt laut den als wirksam und f�r alle am Vertrags-

schluss Beteiligten verbindlich zu betrachtenden AGB von »Emarket« das Angebot des R. Es richtet

sich an den H�chstbietenden. Nach den auch sonst bei Internet-Auktionen �blichen Regeln kann

das »Angebot« nicht mehr zur�ckgenommen werden.

2. Annahme des X

a) Willenserkl�rung des X

X selbst hat das Angebot nicht angenommen.

b) Annahme durch Y f�r X

Y k�nnte das Angebot aber gem. § 164 ff. BGB mit Wirkung f�r X angenommen haben.

aa) Eigene Willenserkl�rung. Dazu ist zun�chst eine eigene Willenserkl�rung der Y erforderlich

(§ 164 I BGB). Y nimmt im Rahmen der Internetauktion das Angebot des R verbindlich an. Sie hat

dabei angesichts des ihr zustehenden Entscheidungsspielraums (H�he des konkreten Preises und

Wahl des Vertragspartners) nicht lediglich eine bereits vorformulierte Willenserkl�rung des X �ber-

bracht, sondern eine eigene Erkl�rung abgegeben.

bb) Offenkundigkeit. Diese Erkl�rung m�sste im Namen des X abgegeben worden sein (§ 164 I 1

BGB). Y hat das Angebot des R aber unter eigenem Namen angenommen. F�r R war nicht er-

kennbar (auch nicht aus den Umst�nden, § 164 I 2 BGB), dass Y f�r X handelte.

Die Offenlegung einer Stellvertretung ist allerdings verzichtbar, wenn der Kontrahent erkennbar

kein Interesse an der Identit�t der Person hat, mit der er den Vertrag schließt. Dies gilt nach ganz

herrschender Meinung namentlich f�r Bargesch�fte des t�glichen Lebens (BGH NJW-RR 2003,

921; Jauernig 12. Aufl., § 164 Rn. 5; Palandt/Heinrichs 67. Aufl., § 164 Rn. 8; M�Ko-BGB/

Schramm 5. Aufl., § 164 Rn. 52 ff.; Staudinger/Schilken [2004] Vorbem. zu §§ 164 ff. Rn. 54).

Im vorliegenden Fall liegt ein solches Bargesch�ft nicht vor, da der Verk�ufer R die Gegenleistung

f�r den Kaufgegenstand nicht sofort erh�lt und von daher grunds�tzlich ein Interesse an der Leis-

tungsf�higkeit und Leistungsbereitschaft seines Vertragspartners hat, damit aber auch an dessen

Person. Ferner, weil der Kaufgegenstand bei einem Kaufpreis von 400 E schon von einigem Wert ist

und den Rahmen t�glicher Bargesch�fte �berschreitet.

Gegen ein Interesse des R an der Identit�t seines Vertragspartners spricht aber das von R gew�hlte

Verfahren des Vertragsschlusses. Indem R sich dem Zufall des h�chsten Gebots ausliefert, gibt er die

Entscheidung �ber den Vertragspartner aus der Hand. Rechtfertigt nach der h.M. das Interesse an

der Person des Gesch�ftsgegners die Offenlegung, so k�nnte man hier einen neben den Bargesch�f-

ten des t�glichen Lebens weiteren Ausnahmefall vom Offenkundigkeitsprinzip zulassen.

Indessen ist R daran interessiert, seinen Vertragspartner nach Vertragsschluss problemlos ermit-

teln zu k�nnen. Dies ist nur gew�hrleistet, wenn es sich beim Vertragspartner stets um den ange-
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